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Schriftliche Anhörung, hier Drucks. 19/2081 – Gesetzentwurf der FDP zur 
Änderung des  HSchG 

 

 

Sehr geehrter Herr Quanz, 
 
wir danken für die Zusendung des Gesetzentwurfes. 

Der im Land Hessen verbriefte Elternwille beim Übergang von der Grundschule 
in eine weiterführende Schule der Sekundarstufe 1 wird vom Arbeitskreis als 
Grundsatz nicht in Frage gestellt. 
 
Der Arbeitskreis hält den Ergänzungsvorschlag der FDP aber für prinzipiell 
richtig: Die Grundschulempfehlung (Eignung) bekommt wieder mehr Gewicht, 
ohne dass der Elternwille grundsätzlich aufgehoben wird.  
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Beim Übergang von 4 nach 5 sollte ein weiteres Kriterium eingeführt werden, 
dass den Elternwillen und die Grundschulempfehlung verknüpft und durch das 
sichergestellt werden soll, dass der Elternwille „empfohlener“ Schüler/innen 
stärker gewichtet werden kann. 
 
Ziel sollte sein, vergleichbare und verbindliche Kriterien zur 
Eignungsfeststellung zu erstellen und bei der Aufnahme zu berücksichtigen und 
damit auch zu verhindern, dass sich Eltern „empfohlener“ Kinder schlechter 
gestellt fühlen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Birgid Frenkel-Brandt 
AK- Sprecherin 
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Stellungnahme KUPO   - Aktenzeichen I A  2.8 
 
1) Gesetzentwurf SPD 19/1981 
 
2) Gesetzentwurf FDP 19/2081 
 
 
Zu 1) 
 
Die Bildung von flächendeckenden eigenständigen gymnasialen Oberstufen kann seitens  
des Hessischen Elternvereins nicht in dieser Form unterstützt werden. Die Einführung 
muss am Bedarf orientiert sein. Sie kann nur nach einer eingehenden Prüfung der 
Schülerzahlen hessenweit und der Anwahl der Eltern in Betracht kommen.  Diese 
Überprüfung muss vorliegen, bevor eine diesbezügliche Gesetzesänderung durchgeführt 
werden kann. 
 
Regional wird die Überprüfung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. 
Beispielsweise in Frankfurt/Main könnte sich entsprechend der hohen Nachfrage nach 
Gymnasien auch eine erhöhte Nachfrage nach gymnasialen Oberstufen ergeben. Hier 
muss allerdings sehr genau hingeschaut werden, welche der Schülerinnen und Schüler, 
die sich für einen gymnasialen Weg anmelden und aus Gründen der Kapazitätsenge bei 
den Gymnasien zunächst einen anderen Bildungsgang wählen,  später auch die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe erreichen/erfüllen. 
 
 
Zu 2) 
 
Die angesprochene Problematik bezüglich der Ablehnung von gymnasial geeigneten 
Schülerinnen und Schülern ist nicht von der Hand zu weisen.  
Die Eignung eines Schülers ist eine notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Abschluss eines gymnasialen oder anderen Bildungsgangs.  
Deshalb ist es aus Sicht des Hessischen Elternvereins eminent wichtig, dass im Vorfeld 
der Entscheidung über den richtigen Bildungsgang für den Jugendlichen eine neutrale 
Beratung steht. Diese Beratung sollte nicht von den jeweiligen weiterführenden Schulen 
durchgeführt werden, sondern von einer Institution/einem Verein , wie sie der 
Hessische Elternverein in früheren Zeiten durchgeführt hatte. Vielen Eltern sind die 
verschiedenen Wege in den Schulformen und ihrer Anschlussfähigkeit gar nicht 
bekannt. 
Außerdem müssen die Ausdauer eines Schülers, die Konzentrationsfähigkeit, das soziale 
Verhalten und vieles mehr im Vorfeld beurteilt werden, um eine möglichst sinnvolle 
Empfehlung für den Bildungsgang nach Klasse 4 abgeben zu können. Als Hilfsmittel 
können einfache praktische Fragen aus dem täglichen Leben gewählt werden. 
 
Der Gesetzesentwurf der FDP ist aus Sicht des Hessischen Elternvereins fachlich 
sinnvoll. 
 
Eine praktische Handhabung ist wegen des in Hessen unumstrittenen freien 
Elternwahlrechts nicht durchsetzbar und somit nicht durchführbar. 
 
 
September 2015 
Hessischer Elternverein e.V. 
Claudia Kott, Vorsitzende 
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____________________________________________________________________________________________________________
Unser Zeichen:                 Datum. 10.11.15 
Betreff: schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des 
Kulturpolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes – Drucks. 
19/2081 -  
Der Ganztagsschulverband Hessen lehnt den Antrag der FDP-Fraktion, für 
ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes ab. 
 
Das Hessische Schulgesetz sieht eine Empfehlung für den Übergang nach 
Klasse 4 in die weiterführenden Schulen der Sek I vor. 
Eine Empfehlung ist nicht identisch mit einer Eignungsfeststellung. 
Eine Eignungsfeststellung für den Besuch einer weiterführenden Schule nach 
Klasse 4 ist nach Auffassung des Ganztagsschulverbandes äußerst 
problematisch, weil in dieser Altersstufe eine zieltreffende Prognose nicht 
gestellt werden kann. Eine Eignungsfeststellung ist eine Prognose auf der 
Grundlage des erbrachten Leistungsbildes in Bezug auf die Anforderungen 
der angezielten Schulart. Wie lässt sich das verlässlich umsetzen? 
In der Forschung spricht man von höchstens 50% Treffsicherheit. Das ist 
unbefriedigend und wenig zuverlässig. Zudem werden Kinder aus 
benachteiligten Familien oftmals ungerecht beurteilt, wenn es um den Zugang 
zu weiterführenden Schulen geht. 
Die frühe „Auslese“ nach Klasse 4 ist nicht mehr zeitgemäß und für Kinder 
geradezu schädlich. Jeder zweite Schüler der zweiten und dritten Klasse fühlt 
sich gestresst. Das ergab eine Studie des Deutschen Kinderschutzbundes 
und des Prosoz-Instituts für Sozialforschung. 33 Prozent der Grundschüler 
gaben an, dass die Schule Hauptursache für Stress und Erschöpfung ist. Die 
repräsentative Studie zeigte auch, dass Drittklässler den Leistungsdruck 
doppelt so oft als Belastung empfinden wie Zweitklässler. Autoren der Studie 
führen diese Tatsache auf den bevorstehenden Wechsel auf die 
weiterführende Schule zurück und fordern ein Ende der „frühen Auslese“. 
 
i.A. des Ganztagsschulverbandes HESSEN 
Guido Seelmann-Eggebert 
 

 

 

LANDESVERBAND HESSEN  
im GANZTAGSSCHULVERBAND  
GGT E.V. 
Vorsitz: Guido Seelmann-Eggebert 
Anschrift:  Lichtenbergstr. 13a 
 65191 Wiesbaden 
Tel.:  0611/500691 
Fax:   
eMail: p.:  gkseelmann@t-online.de 
 
Bankverbindung des Verbandes 
Nassauische Sparkasse 
 Kontonr.: 3122145927  
BLZ:          510 500 15  
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http://www.kinderschutzbund-nrw.de/pdf/2012-11-19%20PM%20Elefanten%20Kinderstudie%20STRESS%20%281%29.pdf
http://www.kinderschutzbund-nrw.de/pdf/2012-11-19%20PM%20Elefanten%20Kinderstudie%20STRESS%20%281%29.pdf
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